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Informationspflichten bei allen  

Versicherungszweigen (§ 1 VVG-InfoV)

1. Informationen zum Versicherer

Versicherungsunternehmen

BK – Bayerische Beamten Krankenkasse AG
Registergericht
Ust. Ident. Nr. DE172489027

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers

Maximilianstaße 53 · 81537 München
Telefon +49 89 2160-8888
www.versicherungskammer-bayern.de, service@vkb.de
Vorstand: Isabella Martorell Naßl (Vorsitzende), Martin Fleischer, Katharina Jessel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Kolb

Hauptgeschäftstätigkeit

Der Schwerpunkt unserer Geschäftstätigkeit ist der Betrieb der privaten Kranken
versicherung auf der Basis privatrechtlicher, schuldrechtlicher Verträge.

Gesetzlicher Garantiefonds

Zur Absicherung der Ansprüche aus der Krankenversicherung besteht ein gesetzlicher 
Sicherungsfonds (§§ 221 ff. des Versicherungsaufsichtsgesetzes), der bei der Medicator 
AG, Bayenthalgürtel 26, 50968 Köln, errichtet ist.
Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungsfonds 
übertragen. Geschützt von dem Fonds sind die Ansprüche der Versicherungsnehmer, 
der versicherten Person, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungs-
vertrag begünstigter Personen. Unser Unternehmen gehört dem Sicherungsfonds an.

2. �Informationen zur angebotenen Versicherungsleistung

Vertragsgrundlagen

Diesem Versicherungsvertrag liegen die AVB/VT und die Tarifbedingungen  
VorsorgePRIVAT zu Grunde. 

Versicherungsart

Die Zusatzversicherung ist eine private Ergänzung zur Gesetzlichen 
Krankenversicherung.
Sie deckt Kosten ab, die von den gesetzlichen Krankenversicherungen nicht oder nicht 
mehr übernommen werden.

Versicherte Leistungen

In diesem Versicherungsvertrag sind eine Reihe von versicherten Leistungen enthalten, 
die wir Ihnen nachstehend näher erläutern wollen: 

Der Tarif leistet für: 

Vorsorgeuntersuchungen zu 100 %

Ersetzt werden Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten bis zu 
insgesamt 500 Euro pro Jahr. Im ersten Jahr höchstens 200 Euro in den ersten beiden 
Jahren zusammen höchstens 500 Euro.

Schutzimpfungen und Malariaprophylaxe zu 100 %

Ersetzt werden Impfungen für das Inland, alle Reiseschutzimpfungen sowie Malaria
prophylaxe bis zu insgesamt 300 Euro in zwei Kalenderjahren.

Sehhilfen zu 80 %

Ersetzt werden 80 % bis zu einem Rechnungsbetrag von 500 Euro, d.h. erstattet 
werden 400 Euro in zwei Kalenderjahren unabhängig von der Änderung der Sehstärke.

Refraktive Chirurgien zu 100 %

Ersetzt werden bis zu 1.500 Euro in der Vertragslaufzeit, im ersten Jahr höchstens 
200 Euro, in den ersten beiden Jahren zusammen höchstens 500 Euro.

Hörhilfen zu 80 %

Ersetzt werden 80 % bis zu einem Rechnungsbetrag von 1.000 Euro nach einer Vor-
leistung der Gesetzlichen Krankenkasse, d.h. erstattet werden maximal 800 Euro  
in fünf Kalenderjahren für Hörhilfen und Reparaturen.

Für den Tarif gelten keine Wartezeiten.

Fälligkeit und Leistungserfüllung

Leistungspflicht für den Versicherer besteht für die während der Dauer der Ver
sicherung entstehenden Aufwendungen. Aufwendungen gelten in dem Zeitpunkt als 
entstanden, in dem die sie verursachenden Umstände eingetreten sind, z. B. der 
Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung.
Wir sind zur Leistung nur verpflichtet, wenn die von uns geforderten Nachweise 
erbracht sind.
Unsere Geldleistungen sind fällig, wenn wir die notwendigen Erhebungen zur Fest
stellung des Versicherungsfalles und zum Umfang unserer Leistungspflicht durchge-
führt haben. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren nach drei Jahren. 
Wurde der Anspruch auf Auszahlung der Geldleistung bei uns eingereicht, so wird der 
Lauf der Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen oder der bezugs
berechtigten versicherten Person unsere Entscheidung in Textform zugeht.

Beitrag

Wie hoch ihr individueller Beitrag in der Zusatzversicherung ist, haben wir Ihnen im 
beigefügten Antragsformular aufgeführt. Für diesen Vertrag fällt keine Versicherung-
steuer an. Grundlage für Vertragsabschlüsse nach dem 1.1.2022 ist § 4 Absatz 1  
Nr. 5 b VersStG (für Beitragsentlastungskomponenten § 4 Absatz 1 Nr. 5 a VersStG).
Falls für den von Ihnen gewünschten Tarif eine Risikoprüfung durchgeführt wird, ist es, 
je nach gewähltem Tarif möglich, dass zusätzlich zu dem ausgewiesenen Beitrag ein 
Risikozuschlag notwendig wird. Über diesen werden wir Sie – soweit er nicht bereits 
im Antrag oder Angebot enthalten ist – gesondert informieren.
Der Beitrag ist (außer bei der Pflegepflichtversicherung, der staatlich geförderten 
ergänzenden Pflegeversicherung, bei denen es sich um einen Monatsbeitrag handelt), 
als Jahresbeitrag grundsätzlich zu Beginn der Versicherung bzw. zu Jahresbeginn zu 
zahlen. Sie können den Beitrag aber auch in monatlichen Raten zahlen. In diesem 
Fall ist er zu Beginn eines jeden Monats fällig. Der erste Beitrag ist unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages (d. h. nach Zugang des Versicherungsscheines) 
zu zahlen.
Nähere Informationen zur Beitragszahlung finden Sie unter § 8 in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB) zu den von Ihnen gewählten Produkten.
Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages kann zum 
Verlust des Versicherungsschutzes führen. Über die näheren Rechtsfolgen und wie 
Sie diese vermeiden können, werden wir Sie in einem gegebenenfalls erforderlichen 
Mahnschreiben ausführlich informieren.
Hinweis: Für die Tarife werden keine Alterungsrückstellungen gebildet. Deshalb ist 
ab Beginn des Kalenderjahres, in dem die Person das 20. Lebensjahr vollendet, der 
Beitrag für das Eintrittsalter 20 zu zahlen. Die aktuellen Beiträge können zu jeder Zeit 
beim Versicherer erfragt werden.

Zusätzliche Kosten

Beiträge für Versicherungen sind umsatzsteuerfrei. Zusätzliche Kosten können 
entstehen, falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand verursacht wird (z. B. Rückläufe aus Lastschriftverfahren, 
Übersetzungsgebühren). In solchen Fällen können wir eine Gebühr gesondert in 
Rechnung stellen.
Wir unterhalten keine Telekommunikationsanschlüsse, für die Sie über die üblichen 
Grundtarife hinausgehende Nutzungsgebühren zahlen müssten. 

Zahlung und Erfüllung des Beitrags

Der Beitrag ist, außer bei der Pflegepflichtversicherung, der staatlich geförderten 
ergänzenden Pflegeversicherung und beim Basistarif, bei denen es sich um einen 
Monatsbeitrag handelt, als Jahresbeitrag grundsätzlich zu Beginn der Versicherung 
bzw. zu Jahresbeginn zu zahlen. Sie können den Beitrag aber auch in monatlichen 
Raten zahlen. Bei monatlicher Ratenzahlung ist der Beitrag zu Beginn eines jeden  
Monats fällig. Der erste Beitrag ist – mit Ausnahme des Basistarifes – unverzüglich 
nach Abschluss des Versicherungsvertrages (d. h. nach Zugang des Versicherungs-
scheines) zu zahlen. Der Beitrag des Basistarifes ist unverzüglich nach Ablauf von  
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.
Nähere Informationen zur Beitragszahlung finden Sie unter § 8 in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB) zu den von Ihnen gewählten Produkten.
Bei Tarifen, die nicht der Erfüllung der Versicherungspflicht dienen, kann sowohl die 
nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages als auch die eines Folgebeitrages zum 
Verlust des Versicherungsschutzes führen.
Über die näheren Rechtsfolgen und wie Sie diese vermeiden können, werden wir Sie in 
einem ggf. erforderlichen Mahnschreiben ausführlich informieren.
Die Beitragszahlung findet nach Ihrer Wahl per Überweisung oder im SEPA-Lastschrift-
verfahren statt. Ihre hierzu gemachten Angaben werden in der Beitragsaufstellung zum 
Versicherungsschein widergegeben.

Gültigkeitsdauer dieser Information

Die Gültigkeitsdauer der Ihnen zur Verfügung gestellten Information ist, vorbehaltlich 
zukünftiger Gesetzes-, Tarif- oder Beitragsänderungen nicht befristet.

3.	Informationen zum Versicherungsvertrag

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen 
zustande. Ihre Willenserklärung ist der per Brief gestellte Antrag, unsere Willens-
erklärung ist die entsprechende Annahmeerklärung bzw. der Ihnen übermittelte 
Versicherungsschein.
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten  
Zeitpunkt, jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages. Der Vertrag ist  
abgeschlossen, sobald wir Ihren Antrag angenommen haben; sichtbares Zeichen  
hierfür ist der Versicherungsschein oder eine entsprechende Annahmebestätigung,  
die Ihnen zugeht.
Sind Wartezeiten im Tarif vorgesehen, beginnt der Versicherungsschutz erst nach 
deren Ablauf. Für den Tarif VorsorgePRIVAT gelten keine Wartezeiten

Widerrufsrecht und -folgen

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) zu widerrufen. Die Frist beginnt 
mit dem Erhalt der Vertragsbestimmungen, sowie sonstiger Informationsunterlagen 
inkl. der Belehrung über das Widerrufsrecht. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an das Versicherungsunternehmen  
(Anschrift siehe vorne unter dem Punkt „Ladungsfähige Anschrift des Versicherers“).

Informationspaket
zum Tarif VorsorgePRIVAT
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Im Falle eines Widerrufs wird der Vertrag zum Zeitpunkt des Eingangs des Widerrufs 
bei uns beendet. Auf die uns zustehenden Beiträge für die Dauer des Versicherungs-
vertrages verzichten wir aus Kulanzgründen. Zu viel gezahlte Beiträge erstatten wir 
Ihnen innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des Vertrages.

Laufzeiten

Die Vertragslaufzeit in der Krankenversicherung ist grundsätzlich unbegrenzt, solange 
Versicherungsfähigkeit in Ihrem Tarif besteht. Besondere Beendigungsgründe (Wegzug 
aus Europa oder Tod einer versicherten Person) finden Sie in Ihren Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Kündigungsbedingungen

Sie können das Vertragsverhältnis zum Ende eines jeden Versicherungsjahres (ent-
spricht bei den meisten Tarifen dem Kalenderjahr), frühestens aber nach Ablauf einer 
Mindestvertragsdauer, mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Die Kündigung 
kann dabei auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden. Die 
Mindestvertragsdauer beträgt in der Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldver-
sicherung – mit Ausnahme des Basistarifs – zwei Jahre, in der Krankentagegeld- und 
Pflegetagegeldversicherung ein Jahr. Im Basistarif beträgt sie 18 Monate.

Anwendbares Recht

Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen gilt für diesen Vertrag deutsches 
Recht. Ansprüche gegen den Versicherer können bei dem Gericht des Wohnsitzes 
bzw. des gewöhnlichen Aufenthaltes des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht 
am Sitz des Versicherers geltend gemacht werden.
Näheres zum Gerichtsstand finden Sie in § 17 Ihrer AVB. Für die staatlich geförderte 
ergänzende Pflegeversicherung finden Sie nähere Informationen zum Gerichtsstand in 
§ 21 Ihrer AVB.

Sprache

Für die Vertragsbedingungen einschließlich sämtlicher Informationen sowie für die 
Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages wird ausschließlich die deutsche 
Sprache verwendet.

4.	Informationen zum Rechtsweg

Beschwerdestelle

Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren/Ihre Betreuer 
oder direkt an uns.
Die UKV nimmt am Streitbeilegungsverfahren des Ombudsmann für Private Kranken- 
und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de, 
teil. Nachdem Sie Ihre Beschwerde erfolglos bei uns geltend gemacht haben, können 
Sie sich schriftlich an den Ombudsmann wenden.
Das Verfahren ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Haben Sie als Verbraucher den Versicherungsvertrag auf elektronischem Weg, 
beispielsweise über eine Webseite oder via E-Mail geschlossen, können Sie für Ihre 
Beschwerde auch die von der Europäischen Kommission eingerichtete Online-
Streitbeilegungsplattform http://ec.europa.eu/consumers/odr nutzen. Ihre Beschwerde 
wird von dort zunächst an uns und dann an den Ombudsmann Private Kranken- und 
Pflegeversicherung weitergeleitet. Geben Sie bitte im Beschwerdeformular folgende 
E-Mail Adresse an: odr-Kommunikation@ukv.de.
Diese E-Mailadresse dient ausschließlich der Kommunikation zwischen der Europäi-
schen Kommission und uns. Wenn Sie direkt mit uns in Kontakt treten wollen, nutzen 
Sie bitte die allgemeine Kontaktadresse der UKV.

Aufsichtsbehörde

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Beschwerden an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de
zu richten.

Ihr Recht, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.
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Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum 
Teil externer Dienstleister.

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister sowie 
Kategorien von Dienstleistern, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbezie-
hungen bestehen, können Sie der jeweils aktuellen Version unserer Internetseite unter 
www.vkb.de/datenschutz-downloads entnehmen oder beim Verantwortlichen für die 
Datenverarbeitung anfordern.

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. 
Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden)

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene 
Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen 
geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu 
gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 
Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur 

Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-

chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen 

die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Daten-
schutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Zuständig 
ist die Datenschutzaufsichtsbehörde des Bundeslandes, in dem wir als Verantwortli-
cher für die Datenverarbeitung unseren Sitz haben.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der infor-
ma HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachver-
haltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versiche-
rungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich.

Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Merkblatt „Informationen über 
den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 
DSGVO“, das Sie unserer Homepage unter www.vkb.de/datenschutz-downloads ent 
nehmen oder beim Verantwortlichen für die Datenverarbeitung anfordern können.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. zur Mitnahme eines 
Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei 
Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann 
im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem 
von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsprüfung  

(gilt nicht für die Lebensversicherung)

Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der 
Bonitätsprüfung sowie zur Verifizierung Ihrer Adresse (Prüfung auf Zustellbarkeit) und 
um Informationen zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos auf Basis mathematisch-
statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten zu erhalten an die  
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrund-
lagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 b) und Artikel 6 Absatz 1 f) der 
DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, 
soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder 
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. 

Detaillierte Informationen zur ICD im Sinne des Artikels 14 Europäische Datenschutz-
grundverordnung („EU DSGVO“), d.h. Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken 
der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum 
Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. entnehmen Sie bitte dem Merkblatt  
„Information gem. Art. 14 EU-DSGVO über die infoscore Consumer Data GmbH 
(„ICD“), das Sie unserer Homepage unter www.vkb.de/datenschutz-downloads ent-
nehmen oder beim Verantwortlichen für die Datenverarbeitung anfordern können.

Datenübermittlung in ein Drittland  

(gilt nicht für die Lebensversicherung)

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland 
durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder 
andere angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Stand: 01.08.2021 EU, Anlage 989, SAP-Nr. 33 07 26; 08/21

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten und die Ihnen nach den Datenschutzvorschriften zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der jeweilige Risikoträger, d. h. das 
Unternehmen, mit dem Ihr Versicherungsvertrag oder ein anderer Vertrag oder eine 
Rechtsbeziehung besteht, zu dessen Durchführung Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden. Die einzelnen Risikoträger sind mit den Kontaktdaten auf der 
Rückseite des Merkblatts aufgelistet. 

Unseren Konzern-Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter  
Versicherungskammer Bayern
Datenschutz
Maximilianstr. 53
80530 München
E-Mail-Adresse: datenschutz@vkb.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der 
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Un-
ternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ („Code of Conduct“) verpflichtet, die die 
oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie 
im Internet unter www.vkb.de/datenschutz-downloads abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei 
gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von 
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbei-
ten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung 
oder Rechnungsstellung. Angaben zu einem Schaden oder zu geltend gemachten 
Leistungen benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungs- oder 
Leistungsfall eingetreten und wie hoch der Zahlungsanspruch ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von 
versicherungsspezifischen Statistiken, z.B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit uns bestehenden Verträge 
nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur 
Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende 
Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertrag-
liche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere 
Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Absatz 2 a) in Verbindung mit Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit 
diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Absatz 2 j) DSGVO in 
Verbindung mit § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten 
zu wahren (Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:
–	 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
–	� zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte 

der Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer Bayern und deren Kooperati-
onspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

–	� zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Daten-
analysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzli-
cher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrecht-
licher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in 
Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck ver-
arbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber 
zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunter-
nehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. 
Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes 
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 

Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut wer-
den, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unterneh-
men diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsange-
legenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem 
oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 
Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Post-
bearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer 
Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverar-
beitung teilnehmen.
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Automatisierte Einzelfallentscheidungen  

(gilt nicht für die Lebensversicherung)

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, 
entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung 
des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu 
zahlenden Versicherungsprämie. Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu 
Ihrem Vertrag gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informati-
onen entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomati-
sierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur 
Gewichtung der Informationen.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Versicherungskammer Bayern
Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts
Maximilianstr. 53, 80530 München
E-Mail-Adresse: service@vkb.de

Bayerischer Versicherungsverband
Versicherungsaktiengesellschaft
Maximilianstr. 53, 80530 München
E-Mail-Adresse: service@vkb.de

Bayerische Landesbrandversicherung
Aktiengesellschaft
Maximilianstr. 53, 80530 München
E-Mail-Adresse: service@vkb.de

Bayerische Beamtenkrankenkasse
Aktiengesellschaft
Maximilianstr. 53, 80530 München
E-Mail-Adresse: service@vkb.de

Bayern-Versicherung
Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Maximilianstr. 53, 80530 München
E-Mail-Adresse: service@vkb.deLebensversicherung Aktiengesellschaft
Postfach 10 26 62
66026 Saarbrücken
E-Mail-Adresse: service@saarland-versicherungen.de


